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RS OGH 1994/5/31 4Ob19/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1994

Norm

B-VG Art7

UrhG §42 Abs5

Rechtssatz

Daß nur das Überspielen von Werken auf Trägermaterial vergütungsp:ichtig ist, nicht aber auch sonstiges

Vervielfältigen zum eigenen Gebrauch, verstößt nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Entscheidungstexte
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